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Baulinie gem. § 23 Abs. 2 BauNVO

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen gem. § 22, 23 BauNVO

Sonstige Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

gem. § 9 Abs. 7 BauGB

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 40

- Marktquartier -

Vorhaben- und Erschließungsplan zum

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 40

Bestandsangaben und sonstige Darstellungen

Gebäude

Flurstücksgrenzen und -nummern

Geländehöhen

Bäume

Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

max. zulässige Geschossfläche i.S. des § 20 Abs. 3 BauNVO in m²

Die Geschossfläche ermittelt sich nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen.

Balkone, Loggien und Terrassen bleiben bei der Ermittlung der Geschossfläche

unberücksichtigt.

M.  1 : 500

0m 10 20 30 40 50m

ZEICHENERKLÄRUNG

Gebäude - Umbau im Bestand und Neubau

begrünter Innenhof (Patio) - Gestaltung nach

Freianlagenplan

Vorhabenträger:

MQR GmbH & Co. KG

(ehem. GRS Immobilien GmbH & Co. KG)

Otto-Heilmann-Str. 17

82031 Grünwald

Planaufsteller:

Gutenbergstraße 34  44139 Dortmund  Tel. 0231/557114-0

Büro für Raumplanung, Städtebau + Architektur

Planquadrat Dortmund

Hinweise

1. Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk, Einzelfunde

aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die

Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Unteren Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für Westfalen,

Außenstelle Münster (Tel. 0251/5918911) unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG).

2. Kampfmittel

Aus den zur Zeit vorhandenen Unterlagen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ist keine

Kampfmittelbelastung des Plangebiets erkennbar. Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung sind nicht

erkennbar. Ein Kampfmittelvorkommen kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Weist bei

Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden

verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Fachbereich Bürger- und

Ordnungsangelegenheiten oder direkt Polizei/Feuerwehr zu verständigen.

3. Bodenverunreinigungen

Werden während der Baumaßnahmen organoleptisch auffällige Bodenmaterialien angetroffen, ist die Untere

Bodenschutzbehörde des Kreises Recklinghausen umgehend zu informieren und die weitere

Vorgehensweise abzustimmen.

4.1 Erhaltungssatzung

Die Satzung zur Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart des Gebietes im Bereich der historischen

Altstadt Recklinghausen (Erhaltungssatzung Recklinghausen-Altstadt) vom 23.01.1991 ist zu beachten.

4.2 Gestaltungssatzung

Die Satzung über die Gestaltung baulicher Anlagen im Bereich des historischen Stadtkerns der Stadt

Recklinghausen vom 02.03.2001 ist zu beachten.

4.3 Werbesatzung

Die Satzung über besondere Anforderungen an Werbeanlagen sowie über deren äußere Gestaltung vom

27.05.2014 ist zu beachten.

4.4 Sondernutzungssatzung

Richtlinien zur Gestaltung von Sondernutzungen im öffentlichen Raum für den Bereich der Altstadt

Recklinghausen (Sondernutzungssatzung) vom 28.11.2016.

5. Einsehbarkeit von DIN-Vorschriften

Soweit in diesem Planverfahren auf technische Regelwerke (z.B. DIN-Normen, VDI-Richtlinien) Bezug

genommen wird, können diese im Technischen Rathaus, Amt für Planen, Umwelt, Bauen der Stadt

Recklinghausen, Westring 51, 45659 Recklinghausen  während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen

werden.

Architekten Entwurf:

AIP Planungs GmbH

Klaus-Bungert-Str. 3

40468 Düsseldorf

M.  1 : 500

0m 10 20 30 40 50m

Grenze des Vorhaben- und Erschließungsplanes

Ansichten und Schnitt zum Vorhaben- und Erschließungsplan

M.  1 : 200

0m 4 8 12 16 20m

West - Ansicht (Herrenstraße)

Schaumburgquartier Recklinghausen

Marktquartier Recklinghausen

West - Ansicht (Markt)

Ost - Ansicht (Herrenstraße)

Nord - Ansicht (Schaumburgstraße)

Süd - Ansicht (Lampengässchen)

Schnitt  - Markt Herrengasse

Dachbegrünung extensiv

öffentliche Verkehrsfläche

Baugrenze gem. § 23 Abs. 3 BauNVO

Die festgesetzten Baugrenzen im Teilgebiet MQR 1 dürfen durch die Flächen von Balkonen

und Terrassen gemäß der zeichnerischen Darstellung des Vorhaben- und

Erschließungsplanes überschritten werden.

Die festgesetzten Baugrenzen im Teilgebiet MQR 2 entlang Herrenstraße und

Schaumburgstraße dürfen im 1. Obergeschoss gemäß den zeichnerischen Darstellungen in

den Ansichtszeichnungen Ost-Ansicht (Herrenstraße) und Nord-Ansicht (Schaumburgstraße)

überschritten werden.

Die festgesetzten Baugrenzen im Teilgebiet SQR dürfen für die Errichtung der Fluchttreppe

gemäß den zeichnerischen Darstellungen in den Ansichtszeichnungen Süd und Ost

überschritten werden.

Straßenbegrenzungslinie gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Fußgängerzone

verkehrsberuhigter Bereich

Dachbegrünung

OK

Attika/Dach

Terrassen

Dachpergola

Oberkante des Gebäudes in Metern über

Normalhöhennull (NHN)

Nord - Ansicht (Schaumburgstraße)

Festsetzungen

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einschließlich des Vorhaben- und

Erschließungsplanes sind Gebäude und bauliche Anlagen gemäß den zeichnerischen Darstellungen (einschl.

Ansichten) des Vorhaben- und Erschließungsplanes, den zeichnerischen Festsetzungen des

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowie den nachfolgenden textlichen Festsetzungen als Bestandteil

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zulässig.

Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

In dem mit MQR (Marktquartier Recklinghausen) bezeichneten Teilgebieten des

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VEP Nr. 40 sind nachfolgende Nutzungen zulässig:

MQR

Geschossebene Teilabschnitt  MQR 1      Teilabschnitt  MQR 2

 Erdgeschoss  Einzelhandel, Gastronomie       Einzelhandel, Hotel, 

      Gastronomie

1. - 5. Obergeschoss  Wohnen, Anlagen für kulturelle,       Hotel

 soziale, gesundheitliche

 und sportliche Zwecke, Büro-

 und Verwaltungseinrichtungen

In dem mit SQR (Schaumburgquartier Recklinghausen) bezeichneten Teilgebiet des

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VEP Nr. 40 sind nachfolgende Nutzungen zulässig:

SQR

Geschossebene Teilabschnitt  SQR 

 Erdgeschoss  Einzelhandel, Gastronomie

1. - 5. Obergeschoss  Büro- und Verwaltungsein-

 richtungen, Anlagen für kultu-

 relle, soziale, gesundheitliche

 und sportliche Zwecke

Gemäß § 12 Abs. 3 a BauGB sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche

Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag

verpflichtet. Änderungen des Durchführungsvertrages oder der Abschluss eines neuen

Durchführungsvertrages sind zulässig.

GF

12.300

max. Gebäudehöhe in Metern über Normalhöhennull (NHN)

Die Maße beziehen sich auf die Oberkante der Dachfläche oder die Oberkante der Attika.

OK

103,60

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes

der Nutzung innerhalb eines Baugebiets gem. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO

Treppenanlage außen

Behindertenstellplätze

1508

überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 Abs. 1 BauNVO

Ost - Ansicht

Süd - Ansicht

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst durch B. v. 03.11.2017 BGBl. I S. 3634, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes v. 30.06.2017 BGBI. I S. 2193

Baunutzungsverordnung (BauNVO) neugefasst durch B. v. 21.11.2017  BGBl. I S. 3786

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. Ausgabe 2018 Nr. 19 vom 03.08.2018 S. 411 - 458),

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Artikel 1 G. v. 29.07.2009 BGBl. I S. 2542 (Nr. 51); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes. v. 15.09.2017 BGBl.

I S. 2193, Planzeichenverordnung (PlanZV) V. v. 18.12.1990 BGBl. I 1991 S. 58; zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes v. 04.05.2017 BGBl. I S. 1057,

Satzungen im Sinne von § 7 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW), die das Ortsrecht regeln, sind zu beachten!

Übersicht zum Geltungsbereich

1. Ausfertigung

N

Stadt  Recklinghausen

Maßstab                1 : 500

Gezeichnet

Datum 30.11.2018

In einem Bereich zwischen der Breiten Straße und dem

Markt im Westen, der Schaumburgstraße im Norden, den

Straßen Löhrhof und Herrenstraße im Osten und dem

Lampengässchen im Süden, im Stadtteil Innenstadt, im

Zentrum der Stadt Recklinghausen.

Lagebezug: ETRS89/UTM - Zone 32

Die Koordinaten der Grenz- und Gebäudepunkte können sich durch Fortführungen und Homogenisierungen des Liegenschaftskatasters ändern. Vor der

Planung und Durchführung von Baumaßnahmen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes sind die Koordinaten mit dem

aktuellen Nachweis im Liegenschaftskataster und den örtlichen Gegebenheiten zu vergleichen.

10

0 20

30 m

Vorhaben- und Erschließungsplan

Vorhabenbezogener Bebauungsplan

Nr. 40

   - Marktquartier -

Balkone

geschlossene Bauweise gem. § 22 Abs. 3 BauNVO

Im Teilbereich SQR des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird die geschlossene

Bauweise festgesetzt. Die Gebäude sind somit auf der Grundstücksgrenze zu den

Nachbargrundstücken zu errichten. Abweichend hiervon wird für das 4. Obergeschoss und

Dachgeschoss eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die Gebäudeaußenwand darf zu den

Nachbargrundstücken

- Herrenstraße 7-9 um 0,95 m

- und Schaumburgstraße 10 um 0,50 m

von der Grundstücksgrenze zurückspringen. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 a BauGB wird aus

städtebaulichen Gründen eine von der Landesbauordnung (BauO NRW) abweichende

Abstandsflächentiefe entsprechend den vorstehenden Rücksprungmaßen für das 4.

Obergeschoss und Dachgeschoss festgesetzt.

g

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 a BauGB wird aus städtebaulichen Gründen eine von der Landesbauordnung

(BauO NRW) abweichende Abstandsflächentiefe im Teilgebiet MQR für folgende Straßenabschnitte

festgesetzt:

- Lampengässchen 2,39 m

- Breite Straße 5,51 m

- Herrenstraße 6,03 m

Abstandsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 a BauGB

Verfahrensvermerke

Der Satzungsbeschluss des Rates wurde

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB  im  Amtsblatt  für

die Stadt Recklinghausen Nr.                  vom

bekannt gemacht.

Recklinghausen, den

Bürgermeister

i. A.

Städt. Oberbaurat

Der Rat der Stadt Recklinghausen hat am

diesen Plan

gemäß  § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung

beschlossen.

Recklinghausen, den

Bürgermeister

Tesche

Die Planunterlagen in Form der Liegenschafts-

karte, ergänzt durch die Stadtgrundkarte/

örtliche Aufnahme (Stand:                              ),

entsprechen den Anforderungen des § 1 der

Planzeichenverordnung.

Recklinghausen, den

Öffentl. best. Verm.-Ingenieur

Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen

erfolgte gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der  Zeit

vom                                bis

einschließlich.

Recklinghausen, den

Bürgermeister

i. A.

Städt. Oberbaurat

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

wurde gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt.

Recklinghausen, den

Bürgermeister

i. A.

Städt. Oberbaurat

6. Gutachten und Fachplanungen

- Marktquartier Recklinghausen - Verkehrsuntersuchung, Ingenieurbüro für Verkehrs- und

Infrastrukturplanung Ambrosius Blanke, Bochum, November 2018

- Schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslärm für die Nutzungsänderung eines ehemaligen

Karstadt-Kaufhauses zum Markt-Quartier Recklinghausen (MQR) sowie Schaumburg-Quartier

Recklinghausen (SQR) im Rahmen des Bebauungsplans VEP 40 "Marktquartier", Hansen Ingenieure,

Wuppertal, 29.10.2018

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 40 - Marktquartier-  Artenschutzrechtliche Vorprüfung (Stufe I),

Landschaft + Siedlung AG, Recklinghausen, 09.10.2018

Hinweis: Die rot gekennzeichneten

Textstellen wurden nach der öffentlichen

Auslegung gemäß  §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2

BauGB geändert und sind Teil des Satzungs-

beschlusses des Rates vom                          .

Recklinghausen, den

Bürgermeister

Tesche


